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► Nr.  VO/2015/03018
öffentlich

Lübeck, 17.02.2016
Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
5.610 - Stadtplanung und Bauordnung

Bearbeitung: Marion Grönhagen (E-Mail: marion.groenhagen@luebeck.de Telefon: 122-6120)

Werbeanlagensatzung für die Altstadtbereiche Lübeck und Lübeck-
Travemünde (5.610)
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

09.03.2016 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
21.03.2016 Bauausschuss Öffentlich zur Vorberatung
11.04.2016 Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für 

den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"
Öffentlich zur Vorberatung

26.04.2016 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
28.04.2016 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
1. Die Abwägung über die während der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf der 

Werbeanlagensatzung für die Altstadtbereiche Lübeck und Travemünde 
eingegangenen Stellungnahmen wird zur Kenntnis genommen (Anlage 1).

2. Die Satzung der Hansestadt Lübeck über die Errichtung, Aufstellung, Anbringung, 
Änderung und den Betrieb von Werbeanlagen (Werbeanlagensatzung) wird 
einschließlich ihrer Anlagen A und B in der vorliegenden Fassung (Anlage 2) 
beschlossen.

3. Die fachliche Begründung zur Werbeanlagensatzung wird in der vorliegenden 
Fassung (Anlage 3) gebilligt.

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

Ergebnis:

1.300 Recht
4.491 Archäologie und Denkmalpflege
5.660 Stadtgrün und Verkehr
LM
Zustimmend bzw. keine rechtlichen 
Bedenken

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X Nein
Begründung: Eine über die allgemeine 

Öffentlichkeitsbeteiligung hinausgehende 
besondere Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen gemäß § 47 f GO hat nicht 
stattgefunden, da die Belange von Kindern 
und Jugendlichen durch die 
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Werbeanlagensatzung nicht in besonderem 
Maße berührt werden.

Die Maßnahme ist: neu
X freiwillig

vorgeschrieben durch:  

Finanzielle Auswirkungen: X Nein
Ja (Anlage 1)

Begründung:

Anlass und Erfordernis:

Die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck hat in ihrer Sitzung am 10.10.2002 unter Pkt. 
4.22, Drs. Nr. 137 den Bürgermeister beauftragt, die Gestaltungssatzung unter 
Beteiligung der Wirtschaftsverbände zu überarbeiten und dabei die Anforderungen von 
Tourismus, Handel und Gastronomie zu berücksichtigen. Daraus abgeleitet ist die 
Aufgabe entwickelt, eine eigenständige Werbeanlagensatzung aufzustellen als Ersatz für 
die Regelungen der §§ 36 und 37 der Gestaltungssatzung  Innenstadt.
Die Altstadtbereiche von Lübeck und Travemünde sind mit ihrer städtebaulichen 
Identität und architektonisch wertvollen Bausubstanz in besonderem Maße schützenswert 
und stehen gleichzeitig aufgrund der oberzentralen und touristischen Funktionen mit hoher 
Besucherfrequenz unter erheblichem Druck durch Anlagen der Außenwerbung.
In beiden Teilbereichen der künftigen Werbeanlagensatzung sind daher neben den einfach 
gesetzlichen Regelungen bereits seit 1979 (Lübeck) und 1988 (Travemünde) 
städtebauliche Erhaltungssatzungen mit entsprechenden Genehmigungsvorbehalten in 
Kraft. Für die Lübecker Altstadt gilt darüber hinaus seit 1980 eine ortsrechtliche 
Gestaltungssatzung, die unter den §§ 36 und 37 auch Regelungen für Werbeanlagen 
aufgenommen hat. Diese Regelungen haben sich im Grundsatz inhaltlich bewährt.

Aufgrund der Erfahrungen mit den bestehenden Regelungen geht es weniger um 
grundsätzlich neue oder anderslautende Anforderungen, sondern um

 die Konkretisierung und Präzisierung der Rahmenbedingungen für Werbeanlagen 
und damit um

 die Verständlichkeit, Praxistauglichkeit und Akzeptanz der Anforderungen und um

 eine aktuelle politische Bestätigung der gestalterischen Ziele für die 
Altstadtbereiche Lübeck und Travemünde als Grundlage und Voraussetzung für 
die Anwendung und den Vollzug durch die Verwaltung.

Dem Bauausschuss wurde der Entwurf der Werbeanlagensatzung am 07.04.2014 vorgelegt.

Öffentlichkeitsbeteiligung:

Der Bauausschuss hat am 07.04.2014 beschlossen, die Öffentlichkeit und die betroffenen 
Interessensvertreter mit dem Entwurf der Werbeanlagensatzung zu beteiligen. Nach 
Auswertung der Beteiligungsergebnisse soll den politischen Gremien zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine Vorlage zum Beschluss der Satzung entgegen gebracht werden.

In einer Arbeitsgruppensitzung am 29.10.2015 mit Vertreterinnen und Vertretern des 
Einzelhandels und der Wirtschaftverbände hat die Verwaltung den Entwurf der 
Werbeanlagensatzung erläutert und zur Diskussion gestellt. Mit dem Protokoll der 
Arbeitssitzung wurde auch der Entwurf des Handbuchs zur Werbeanlagensatzung verteilt. 
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Vertreterinnen und Vertreter des Einzelhandels und der Wirtschaftverbände haben als 
Multiplikatoren den Entwurf der Satzung ihren Mitgliedern vorgestellt und mit ihnen diskutiert. 
In einer zweiten Arbeitsgruppensitzung am 28.01.2015 wurden die Ergebnisse zur 
Diskussion gestellt. Die Gewerbetreibenden in den Satzungsgebieten äußerten sich 
grundsätzlich positiv zur Werbeanlagensatzung. 

Gemeinsam mit dem Lübeck Management hat die Verwaltung am 21.04.2015 eine 
Öffentlichkeitsveranstaltung durchgeführt zu der ca. 40 Personen erschienen waren. 
Zusätzlich wurde der Entwurf der Werbeanlagensatzung in der Zeit vom 20.04.2015 bis 
04.05.2015 öffentlich ausgehängt. 

Die Anregungen und Stellungnahmen aus allen Phasen der Beteiligung wurden von der 
Verwaltung geprüft und in einer Abwägungsübersicht zusammengefasst (Anlage 1).

Der Satzungstext mit fachlicher Begründung wird nach Satzungsbeschluss in einem 
Handbuch mit bildlichen Erläuterungen und damit zur Erleichterung und allgemeinen 
Verständlichkeit der Anwendung in der Praxis veröffentlicht. Das Handbuch wird sowohl als 
Download im Internet, als auch als Broschüre für interessierte und betroffene 
Gewerbetreibende zur Verfügung gestellt werden.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurde vereinbart, dass trotz bereits bestehender 
Genehmigungspflicht von Werbeanlagen den Gewerbetreibenden, die eine nicht 
genehmigungsfähige Anlage installiert haben, ein Duldungszeitraum von 12 Monaten nach 
Inkrafttreten der Satzung für das Entfernen der betreffenden Werbeanlage eingeräumt wird.

Mit dem Beschluss der Werbeanlagensatzung ist auch verbunden, die Gestaltungssatzung 
für die Innenstadt Lübeck zu ändern, weil die Werbeanlagensatzung die §§ 36 und 37 der 
Gestaltungssatzung ersetzt.

Anlagen:
1. Prüf- und Abwägungsbericht zu den (im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung und 

der Behördenbeteiligung) eingegangenen Stellungnahmen

2. Text der Werbeanlagensatzung

3. Fachliche Begründung zur Werbeanlagensatzung

4. Auszug aus dem Handbuch zur Werbeanlagensatzung 

Senator F. - P.  Boden


